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Besondere Vorkommnisse an Schulen 
Mitführen von gefährlichen Gegenständen 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleiterinnen und Schulleiter, 
 
in Einzelfällen wurde von Schulen angefragt, wie zu handeln sei, wenn 
Schüler Minikampfsticks (wie Kubotan oder tactical pens) mitführen. 
 
Minikampfsticks (ca. 10 bis 15 cm lang) werden in den unterschiedlichsten 
Ausführungen produziert und auch im Internet zum Kauf angeboten. Dabei 
können diese sowohl in der baulichen Ausführung als auch in der Material-
beschaffenheit deutlich voneinander abweichen. Diverse Anleitungen, Hand-
bücher und Videos preisen sie als Selbstverteidigungswaffen an. 
 
Der Kubotan ist gemäß Feststellungsbescheid des Bundeskriminalamtes 
vom 5. März 2008 – Az: SO11-5164.01-Z-170 – keine Hieb- und Stoßwaffe 
i. S. d. § 1 Abs. 2 Nr. 1a des Waffengesetzes. Unabhängig von der waffen-
rechtlichen Bewertung sind jedoch derartige Sticks geeignet, einen Men-
schen erheblich zu verletzen. 
 
Wenn damit in der Schule oder auf dem Schulgelände hantiert wird, ist die 
Schule auf der Grundlage des § 51 Abs. 6 Satz 2 und 3 des Thüringer Schul-
gesetzes befugt, den Schülern Gegenstände wegzunehmen oder sicherzu-
stellen. Es sei darauf verwiesen, dass die gesetzliche Ermächtigung zur 
Wegnahme nicht gleichzeitig eine Personen- oder Taschendurchsuchung in 
einem Verdachtsfall rechtfertigt. Dies bedarf des Einverständnisses der 
Sorgeberechtigten oder volljährigen Schüler. Anderenfalls ist die Polizei 
hinzuzuziehen. Gleiches gilt im Übrigen bei Verdacht auf Waffenbesitz. 
 
Abhängig von der jeweiligen Situation ist immer eine eigenständige Bewer-
tung der Schule erforderlich, um unter Ausüben des Ermessens eine verhält-
nismäßige pädagogische oder Ordnungsmaßnahme auszusprechen. 

An alle 
Staatlichen Schulen im Freistaat Thüringen 



 

 Seite 2 von 2 

Besteht im Umgang mit bestimmten Gegenständen ggf. ein zunehmendes 
Problem an der Schule, können auch konkrete Festlegungen dazu getroffen 
werden (Hausordnung). 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Dr. Rupert Deppe 
 


